
Vorwort

Teilrevision Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV) (SRL
NR. 894b)

Wir laden Sie ein, Ihre Stellungnahme mit dem Online-Fragebogen bis 20. März
2023 abzugeben. 

Autor
Dienststelle Soziales und Gesellschaft 



Frage 1
Fragebogen eingereicht durch (Behörde/Organisation/Institution):

Politische Partei,
welche:

Kommunale
Behörde, welche
Gemeinde:

Kantonale
Verwaltung,
welche:

Soziale
Einrichtung
gemäss SEG,
welche

Verband, welcher: Verband Luzerner Gemeinden VLG
Geschäftsstelle
Hirschmattstrasse 36, Postfach
6002 Luzern

Organisation,
welche:

Anderes:



Frage 2

Frage 3

Mit § 13 soll die spezialisierte Sozialberatung von bestehenden Stellen
fortgeführt und nur die Bedarfsbemessung an eine unabhängige
Abklärungsstelle übertragen werden. Befürworten Sie die vorgeschlagene
Trennung der Beratungs- und Abklärungsaufgabe?

ja

mehrheitlich ja,
aus folgenden
Gründen:

nein, aus
folgenden
Gründen:

Befürworten Sie die in § 13 neu vorgesehene Mitfinanzierung von
ausgewählten bestehenden Beratungsstellen im Kontext der Beratung zu
ambulanten Leistungen?

ja

mehrheitlich ja,
aus folgenden
Gründen:

nein, aus
folgenden
Gründen:



Frage 4

Frage 5

Eine Kostengutsprache für ambulante Leistungen darf die Kosten eines
vergleichbaren stationären Aufenthalts nicht überschreiten (§28).
Befürworten Sie, dass die Dienststelle Soziales und Gesellschaft diese
Bestimmung in einer Weisung konkretisiert und transparent ausgestaltet?

ja

mehrheitlich ja,
aus folgenden
Gründen:

nein, aus
folgenden
Gründen:

Befürworten Sie eine Begrenzung der maximalen Tarife für ambulante
Fachleistungen in § 29?

ja

mehrheitlich ja,
aus folgenden
Gründen:

nein, aus
folgenden
Gründen:



Frage 6

Frage 7

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Achtung: Falls Sie den ausgefüllten Fragebogen drucken oder als PDF
speichern möchten, nehmen Sie dies vor dem definitiven Schliessen der
Umfrage vor. 
Bitte klicken Sie am Seitenende auf "Alles beantwortet - Umfrage
schliessen" zum definitiven Schliessen und Abschicken der Umfrage. 
Autor
Dienststelle Soziales und Gesellschaft 

Haben Sie weitere Bemerkungen?

nein

ja Beim Artikel § 50 j sollte der Zusatz
"vertrauenswürdig" in der Verordnung genauer
definiert und geregelt werden.

Claudia
Röösli
GR Horw & BL VLG
Gemeinde Horw
Sozialdepartement
Gemeindehausplatz 1

Postfach
6048 Horw

Zum Schluss möchten wir Sie um Ihre Kontaktdaten für allfällige Rückfragen
bitten:

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben:

Vorname 
Name 

Funktion 
Firma 

Abteilung/Bereich 
Strasse/Nr. 

Postfach/Postfachadresse 

Postleitzahl/Ort 
     

E-Mail  @horw .ch

     

 

claudia.roeoe


